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BURGERGEMEINDE INKWIL

Vertrag
zur Benützung des Waldhauses im Grund der Burgergemeinde Inkwil

Benützer      Adresse: Verein .....................................................
Verantw. Person .....................................................
Name/Vorname .....................................................
Strasse .....................................................
PLZ/Ort .....................................................
Telefon .....................................................

Ich/Wir benützen das Waldhaus der Burgergemeinde Inkwil wie folgt:

Tag/Datum:.......................................................Zeit:...............Uhr bis Polizeistunde 

Grund/Anlass: ...........................................................................................................

Schlüsselübergabe:       Tag/Datum...................Zeit............Uhr
Schlüsselrückgabe: (nach Reinigung)     Tag/Datum ...................Zeit...........Uhr

Der/Die Benutzer verpflichten sich, das Waldhaus inkl. Aussen-Grillstelle und Innencheminée sowie
der WC-Anlage in einwandfrei gereinigtem Zustand zu verlassen.
Beschädigungen an Inventar sind bei der Schlüsselrückgabe zu melden und zu bezahlen.
Zum Waldhaus, Mobiliar und dessen Einrichtungen ist Sorge zu tragen. Beschädigungen und
Entwendungen werden in Rechnung gestellt. Sollte ein Reservationstermin kurzfristig (1 Woche vor
Termin) abgesagt werden, wird eine Entschädigung von Fr. 50.00 geschuldet.
Wird das Waldhaus nicht sauber hinterlassen, wird die Reinigung durch den Hauswart
vorgenommen zum Ansatz von Fr.  30.-- pro Stunde.

Die Miete für das Waldhaus beträgt Fr. ..................und ist bei der Entgegennahme des Schlüssels
bar zu bezahlen.

Die Burgergemeinde Inkwil lehnt jede Haftung für Unfälle und Schäden, die im Zusammenhang mit
der Benützung des Waldhauses entstehen, ausdrücklich ab.

Da wir uns im Wald befinden sind Hunde an der Leine zu halten! (Wildschutz)

Die Autos sind entlang der Waldwege zu parkieren! (Nicht irgendwo im Wald)

Beim Verlassen des Waldhauses sind die Lichter zu löschen und die Fensterläden zu schliessen.
Die WC-Türe ist abzuschliessen. Die Haupt- und Seitentüre des Waldhauses sind ebenfalls
abzuschliessen. 

Anfallender Abfall haben die Mieter selber über die ordentliche Kehrichtabfuhr zu entsorgen und die
entsprechenden Behältnisse wie Kehrichtsäcke etc. sind vom Mieter mitzubringen und wieder nach
Hause mitzunehmen.

Die Mieter sind mit den vorstehenden Bedingungen einverstanden.

Datum .......................................Unterschrift Mieter: ..............................................................

Für die Burgergemeinde Inkwil, Hauswart: ........................................................
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